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grosse praktische Bedeutung für die Entstehung der modernen Staaten. Heute wird sie als über-
wunden angesehen; man hat vom Staat eine bessere Meinung als sie in der Rechtstheorie zum Aus-

druck kommt und niemand bestreitet mehr, dass ihm eine Fülle von Aufgaben zukommt, die weit

höher stehen als blosser Rechtsschutz. Dies ist im folgenden noch näher zu untersuchen.

§ 4. Die Zwecktheorie in der modernen Staatslehre.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde von der staatsrechtlichen Theorie der

Ausbau des modernen Staates vollzogen. Die von Grund aus geänderte Auffassung des Staates

ergriff ihn in allen Beziehungen; die rechtliche Stellung der Organe wie die der Untertanen wurde
eine wesentlich andere als früher und ebenso erscheinen die staatlichen Funktionen in neuem Lichte.

Was die französische Revolution und die politischen Umwälzungen der folgenden Jahrzehnte in

Europa erreicht hatten, wurde erst vollständig, als die Theorie die neuen Probleme geklärt hatte.
Das tiefere Eindringen in das Wesen des Staates brachte mit der Erkenntnis der staatlichen

Grenzen auch eine nüchternere Beurteilung der Staatszwecke mit sich. Man kam endlich davon

ab, de lege ferenda dem Staate Aufgaben zuzuweisen und utopistische Ideale zu konstruieren,
sondern wandte sich dem bestehenden Staate zu.

Damit ist nicht gesagt, dass über die Staatszwecke eine Einigung erzielt worden sei; dies
ist durchaus nicht der Fall, ist nicht einmal möglich. Denn die Frage nach den Aufgaben des Staates

ist nicht eine Rechtsfrage, sondern ist eine Frage der Politik; bei Beantwortung derselben müssen
die politischen Anschauungen des Einzelnen notwendigerweise zum Ausdruck kommen. „Liberal
und konservativ, ultramontan und sozialistisch bedeuten grundsätzliche Differenzen über die Auf-
gaben des Staates.) In diesen Fragen muss daher, schon nach dem Wesen des Problems, eine
Einigung ausgeschlossen sein. Deshalb ist es ein Verkennen der ganzen Frage, wenn Murhard

sagt:) „Die Staatsgelehrten scheinen sich noch immer nicht in ihren Ansichten vom Staatszweck

ganz einigen zu können. Der Streit über diesen Gegenstand ist wenigstens noch keineswegs als
völlig beendigt anzusehen." Das kann, solange es verschiedene politische Parteien gibt, auch nicht
der Fall sein, jede Partei erklärt die ihr nicht ins Programm passenden Tätigkeiten des Staates
als seinem Zweck zuwider.

Nichtsdestoweniger kann man gewisse Aufgaben von den parteipolitischen Ansichten los-
lösen oder sie über die Parteien stellen. Freilich sind sie nur im allgemeinen anzugeben, und in der

Frage der Mittel zu ihrer Erreichung werden sich die politischen Gegensätze leicht von neuem zeigen.
Wenn z. B. als unbestrittene Aufgabe des Staates seine Selbsterhaltung anzunehmen ist, so werden

in der Frage, wie sie gelöst werden soll, ob durch eine starke Armee oder durch Abrüstung oder
sonstwie, die verschiedenen Parteien einander widersprechen. Wenn es die moderne Staatslehre

dennoch unternommen hat, objektiv an das Problem heranzutreten, so kann sie dies auf Grund

der erwähnten allgemeinen Klärung und Festigung der Ansichten über den Staat. Dass aber auch

bei streng wissenschaftlicher Darstellung dieser Fragen die politischen Ansichten des Autors nicht
ganz  zu unterdrücken sind, ergibt sich notwendigerweise aus dem politischen Charakter der Materie;
in Fragen der Politik muss die subjektive Ansicht zum Vorschein kommen.

Die grosse Verwirrung in der ganzen Lehre hat, wie schon erwähnt, erst Jellinek gelöst,
indem er die Untersuchung in die einzig richtige Bahn geleitet hat.

Zunächst stellt er, als Vorbedingung gedeihlicher Untersuchung, die Grenzen staatlicher
Tätigkeit fest. Was durch Jahrhunderte nicht erkannt war und infolgedessen zu den schwersten staat-
lichen Missgriffen geführt hat, erscheint uns heute fast selbstverständlich, nämlich dass der Staat

nichts erzeugen kann, was ausschliesslich der menschlichen Innerlichkeit angehört, also Sittlich-

keit, Kunst, religiöse Gesinnung, etc. Aber der Staat kann auch das physische Leben nicht un-
mittelbar beherrschen, er kann keine Menschen erzeugen und so nicht direkt eine Bevölkerungs-

vermehrung herbeiführen. Dies alles ist und bleibt individuelle Tätigkeit und der Staat muss sich

86)  Jellinek, a. a. O. S. 230,

87) A. a. O. S. 58.
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darauf beschränken, zur Beförderung derselben, wenn er dies wünscht, günstige äussere Bedin-

gungen zu schaffen. Die dem Staate, seinen Mitteln entsprechend, charakteristischen Tätigkeiten
sind „die planmässigen, solidarischen menschlichenLebensäusserungen.“ ..... „Diese Solidarität
ist aber eine dynamische Grösse, auf allen Gebieten des menschlichen Gemeindaseins zu verschie-

denen Zeiten und bei verschiedenen Völkern verschieden ausgeprägt. Daher empfängt diese Formel

ebenfalls von dem jeweiligen gesamten Kulturzustande eines Volkes ihren positiven Inhalt.“

Die Geschichte zeigt, dass die solidaren Interessen stets zugenommen haben und wir sehen,

dass sie noch täglich zunehmen. Immer grösser wird das Gebiet, das der Staat in seinen Tätigkeits-

bereich zieht, immer mannigfaltiger die Tätigkeit selbst. Bei näherer Betrachtung lässt sie sich
zunächst in zwei Gruppen scheiden: die eine Art von Tätigkeiten wird ausschliesslich vom Staate

ausgeübt, die zweite kann sowohl vom Staate wie von den Individuen vorgenommen werden.

Teleologisch betrachtet lassen sich drei Gruppen staatlicher Tätigkeit unterscheiden, von
denen zwei heute exklusiv staatlich sind, die dritte, die wichtigste auch von den Individuen mit-

besorgt wird. Die ersten Spuren dieser Unterscheidung in drei Gruppen finden sich, soviel ich sehe,
bereits bei Murhard,)  deutlicher bei v. Holtzendorff,)  durch Jellinek wird der
Gedankein klarer, systematischer Weise zum Abschluss gebracht.) Über die beiden ersten Tätig-
keiten als Staatszwecke ist man sich heuteim Prinzip einig; es genügt daher, sie hier kurz zu er-

wähnen; über die dritte Aufgabe aber kann man sehr verschiedener Ansicht sein.

I. Zunächst hat der Staat den Zweck, sein Gebiet und seine Einwohner zu schützen, eine

Funktion, die der Staat immer geübt hat; früher war diese Tätigkeit nicht exklusiv staatlich, das

zeigen die Privatkriege und Fehden des Mittelalters. Heute hat nur der Staat das Recht und die

Pflicht, sein Volk und Gebiet gegen Angriffe von aussen zu schützen und alle im Interesse der
Landessicherheit erforderlichen Massnahmen zu treffen.

II. Ähnlich wie mit dem Sicherheitszweck verhält es sich mit dem Rechtszweck; die bewusste

Fortbildung des Rechts ist die zweite heute exklusiv staatliche Tätigkeit. Auch sie war in älterer Zeit

nicht ausschliesslich staatlich, sondern auch die verschiedenen Verbände, die Sippen, Stände usw.
gaben Gesetze und die Selbsthilfe war ein vom Staat geduldetes Rechtsinstitut. Heute kann nur

der Staat Gesetze geben und Recht verwirklichen. Es war ein langwieriger historischer Prozess,
in dem der Staat sich das ausschliessliche Recht zur Fortbildung und Aufrechterhaltung der Rechts-

ordnung angeeignet hat.

III. Zu diesen beiden, für jeden, auch den minder zivilisierten Staat erforderlichen Auf-

gaben treten noch andere, namentlich für den modernen Staat hochwichtige Zwecke hinzu, die man

unter der Bezeichnung Kulturförderung zusammenfassen kann. Das moderne, das Prädikat
„Kulturstaat‘‘ in Anspruch nehmende Gemeinwesen kann sich nicht auf die beiden erstgenannten

Aufgaben beschränken; es wäre ein trauriges Zeichen für das Menschengeschlecht, wenn es sich

nur zum Macht- und Rechtsschutz zu der straffen Organisation im Staate zusammenschliessen

würde; damit können die Aufgaben halb- und unzivilisierter Staaten erschöpft sein, aber der mo-
derne Staat wäre damit nicht gerechtfertigt. Es fragt sich nun, worin diese staatliche Aufgabe
besteht und wie weit der Staatin dieser Tätigkeit gehen darf, ohne sich dem Vorwurfauszusetzen,

die Freiheitssphäre des Individuums zu weit einzuschränken.)

88) A. a. O. S. 367 ff.

89) A. a. O. S. 232 ff.

90) A. a. O. S. 248 ff.

91) Der dreifache Staatszweck findet sich auch in verschiedenen Verfassungstexten, namentlich motivieren

Staaten, wenn sie sich zu einem Bundesstaat zusammenschliessen, diesen Akt durch Angabe eines bestimmten

Zweckes. Sosagt die Verfassung der nordamerikanischen Union in der Einleitung: „Wir, das Volk der Verei-
nigten Staaten, in der Absicht, eine vollkommene Union zu bilden, Recht und Gerechtigkeit einzusetzen, Ruhe im

Innern zu befestigen, für gemeinsame Verteidigung Fürsorge zu treffen, allgemeine Wohlfahrt zu fördern und den

Segen der Freiheit uns und unseren Nachkommen zu sichern, verordnen und errichtenhiermit  diese Konstitution

für die Vereinigten Staaten von Amerika.“ Die deutsche Reichsverfassung beginnt: „Seine Majestät
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In dem weiten und unbestimmten Begriff der Kulturförderung scheint mir ein doppeltes

zu liegen. Man muss einen engeren Begriff der Kultur annehmen und ihm den der Zivilisation
gegenüberstellen. Gerade für die Feststellung der Staatszwecke ist diese Scheidung notwendig,
denn zivilisatorisch kann der Staat direkt wirken, während er für die Kultur im engeren Sinn nur

indirekt tätig werden kann.
Dass Kultur und Zivilisation nicht identisch sind, ergibt sich bei näherer Betrachtung von

selbst, wenn die Worte auch im gemeinen Sprachgebrauch oft promiscue gebraucht werden.)
Den Unterschied zwischen ihnen möchte ich nun in folgendem sehen.) Zivilisatorische Tätigkeit hat

die Vervollkommnung und Beherrschung der Aussenwelt zum Gegenstand, also zivilisiert ist ein
Staat, der moderne Verkehrsmittel hat, Institute und Anstalten, die den Anforderungen der Zeit

entsprechen, der nach einem geordneten Rechts- und Finanzsystem verwaltet wird, den natio-
nalen und internationalen Forderungen in bezug auf Handel und Industrie nachkommt, usf. Anders
der Inhalt des Kulturbegriffes, der nicht leicht zu fassen ist. Namentlich die Aufzählung jener

Qualifikationen, die einem Kulturmenschen oder Kulturvolk eigen sein müssen, um als solches

zu gelten, wäre nicht leicht vollständig zu geben. Nur allgemein wird man behaupten können,

dass zum Begriff der Kultur ein gewisses Mass allgemeiner und ethischer Bildung gehört; im übrigen
wird man bei der Feststellung des Begriffes besser negativ vorgehen. Man wird einem Volk den
Charakter der Kulturnation absprechen, wenn es in Literatur, Kunst, Wissenschaft nichts

leistet, wenn es gewisse Sitten und Gebräuche hat, die uns roh und barbarisch erscheinen, wie

etwa grausame Strafen, und endlich werden zahlreiche soziale Erscheinungen uns für den Kultur-

grad eines Volkes massgebend sein wie z. B. mangelndes Rechtsgefühl, Korruption der Beamten,
grosse Zahl von Analphabeten, die Stellung und Behandlung der Frau in der Gesellschaft, und
vieles andere. Je nachdem nun, ob sich bei einem Volke mehr oder weniger die Merkmale vor-

finden, die wir als Elemente des Kulturbegriffes erkennen, werden wir in ihm eine Nation auf mehr
oder minder hoher Kulturstufe sehen. Die Grenze ist natürlich nicht scharf zu ziehen, denn es

handelt sich um Erscheinungen des Lebens, wo alle Grenzen fliessen; nur das Recht sucht nach
scharfen Grenzen.

Der moderne Staat nun hat sowohl zivilisatorische wie kulturelle Aufgaben; für die letzteren,

die höchsten, die es gibt, ist eine gewisse Höhe der Zivilisation erforderlich, sie ist die Vorbedingung

für jede Kultur.
Die zivilisatorische Tätigkeit der modernen Staaten ist ungeheuer gross. Die Staaten wett-

eifern miteinander, immer die neuesten Erfindungen und Entdeckungen, die im Interesse der All-
gemeinheit verwendbar sind, zu verwerten. Dabei handelt es sich für den Staat darum, jene Tätig-

keiten zu besorgen, die durch solidarisches Vorgehen zweckmässiger erfüllt werden als durch indi-

viduelle Tätigkeit. Briefe befördern, Eisenbahnen anlegen, Versicherungsanstalten errichten,
Schulen und Spitäler bauen, Seuchen vom Lande abhalten kann der Staat mit seinen starken

der König von Preussen im Namen des Norddeutschen Bundes, Seine Majestät der König von Bayern, ...... usw.

schliessen einen ewigen Bund zum Schutze des Bundesgebietes und des innerhalb desselben gültigen Rechtes

sowie zur Pflege der Wohlfahrt des Deutschen Volkes." Die Bundesverfassung der Schweiz  sagt in Art. 2:

„Der Bund hat zum Zweck: Behauptung der Unabhängigkeit des Vaterlandes gegen aussen, Handhabung von

Ruhe und Ordnung im Innern, Schutz der Freiheit und der Rechte der Eidgenossen und Beförderung ihrer ge-
meinsamen Wohlfahrt."

Auch einzelstaatliche Verfassungen heben bisweilen den Staatszweck hervor. Die meisten Worte darüber

macht wohl die französische Verfassung vom 4. November 1848, die im Namen des französischen Volkes

proklamiert: „La France s’est constituce en République. En adoptant cette forme définitive de gouvernement,

elle s’est propose pour but de marcher plus librement dans la soie du progrès et de la civilisation, d’assurer une re-

partition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société, d’augmenter l’aisanse de chacun par

la réduction graduce des dépenses publiques et des impôts, et de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle com-

motion, par l’action successive et constante des institutions et des lois, à un degré tonjoure plus élevé de moralité,
de lumicres et de bien-être.“

92) Die französische Sprache kennt den Ausdruck „culture" in der übertragenen Bedeutung nicht, sie
verwendet für beide Bogriffe das Wort „civilisation".

93) Vergl. darüber meine näheren Ausführungen in der Zeitschrift für Politik, I. S. 234 ff.
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Mitteln, namentlich seinen enormen Geldquellen besser und sicherer als eine Privatperson oder eine

kleinere Organisation. Je leichter der Zweck durch einen grossen und starken Verband erfüllt, und

je sicherer das fragliche Interesse befriedigt wird, desto grösser ist der Anspruch des Staates darauf,
diese Tätigkeit vorzunehmen, und desto berechtigter ist umgekehrt die Forderung des Individuums
an den Staat, dass dieser der Aufgabe sich unterziehe.

Diese zivilisatorische Tätigkeit des Staates ist heute eine ausserordentlich mannigfaltige;
er unterstützt durch zahllose Gesetze das Individuum im Kampf ums Dasein; Land- und Forst-

wirtschaft, Handel und Gewerbe, Industrie und Verkehr wären ohne staatliche Hilfe wohl nie zu

der Blüte gekommen, die sie im letzten Jahrhundert erreicht haben. Dazu kommt die sozialpoli-

tische Gesetzgebung, an der sich zeigt, wie sehr die Sorge für die Allgemeinheit den heutigen Staat
in Anspruch nimmt. Die moderne Fürsorgegesetzgebung, die sich mit dem Untertanen von der
Wiege bis zum Grabe befasst und dabei — eine Erscheinung der neueren Zeit — einen Zug von

Sentimentalität aufweist, hat neben den vielen guten Wirkungen auch so manche Schattenseite;

man könnte den modernen Staat in dieser Beziehung dem Staate der Spartaner gegenüberstellen,

der auf die Heranbildung eines kräftigen Geschlechts so grosses Gewicht gelegt hat.

Zu diesen zivilisatorischen Aufgaben des Staates gehört es auch, dann, wenn gewisse Zwecke
von einer grösseren Anzahl Staaten leichter als vom Einzelstaat erfüllt werden können, die dazu

erforderlichen internationalen Verbindungen anzustreben; die Solidarinteressen der Völker sollen
an den Landesgrenzen keine Schranke mehr finden. Diese von den modernen Staaten zur Befrie-

digung derartiger Interessen geschlossenen grossen Zweckverbände nehmen jährlich an Zahl und
Umfang zu und üben eine segensreiche Wirkung; man denke an den Weltpostverein, an die Kon-

ventionen zum Schutze gewerblichen und geistigen Eigentums und an alle die Verträge zur ge-

meinsamen Abwehr der verschiedensten Gefahren für Menschen, Tiere und Pflanzen. Diese sogenannte

internationale Verwaltung löst Aufgaben für die Menschheit, wie der Einzelstaat es für sein Volk besorgt.
Aber das alles istZivilisation und nicht Kultur in der höchsten Bedeutung des Wortes. Kultur

kann der Staat nicht schaffen, er kann nur indirekt durch seine zivilisatorische Tätigkeit dafür sorgen,

dass die äusseren Bedingungen für die Bildung und Fortentwicklung der Kultur so günstig als mög-
lich seien. Dabei kann er in zwei Richtungen die ihm zu Gebote stehenden Mittel zur Anwendung

bringen:  positiv, durch Förderung jener Tätigkeiten, die Vorbedingung für die Entwicklung der Kultur
sind, also durch Errichtung von Schulen, Unterstützung von Kunst und Wissenschaft, u. dergl.

und negativ dadurch, dass er Störungen und Gefahren der Kulturentwicklung fern hält.
Da Träger der Kultur nur die Individuen sein können, muss der Staat an deren Entwicklung

ein vitales Interesse haben, denn aus ihnen besteht er und durch sie ist er bedingt, wie jedes Ganze

durch seine Glieder. Nicht die Quantität der Untertanen allein, sondern vornehmlich ihre Qualität

macht heute einen Staat stark und konkurrenzfähig im Wettstreit der Nationen. Je höher ein

Individuum geistig steht, desto leichter und sicherer wird es sich in den Dienst der Gesamtheit

stellen und die eigenen, egoistischen Interessen von denen des Gemeinwesens trennen können,

so dass es im ureigenen Interesse des Staates liegt, seine Bürger in diesem Sinne heranzubilden.

Jeder einzelne aus dem grossen Beamtenheer, das der moderne Staat aufweist, kann die Macht,

die er in Händen hat, missbrauchen; kein Gesetz, keine Strafandrohung kann vor Missbrauch

der Macht so wirksam schützen wie das Bildung, Kultur imstande sind.

Wie der Staat im einzelnen zur Erreichung dieses höchsten und schwierigsten Zweckes vor-

zugehen hat, ist hier nicht zu untersuchen, es würde viel zu weit führen, auch spielt hier die sub-

jektive Meinung des Einzelnen die grösste Rolle.
Nur auf den Zusammenhang dieser neuesten und letzten Aufgabe des Staates mit seiner

ursprünglichsten, der Selbsterhaltung sei zum Schluss noch kurz hingewiesen. Es ist eine in der
Geschichte oft beobachtete Tatsache, dass minder kultivierte Nationen von höher stehenden im

internationalen Wettstreit überflügelt werden; es ist sogar öfter vorgekommen, dass ganze Völker-

schaften von den kulturell höher stehenden Nachbarn verdrängt und aufgesaugt wurden, wie z. B.

die Burgunder durch die Römer. So erfüllt der Staat seine erste Pflicht, sich selbst zu schützen,

durch seine Armeen nicht weniger sicher als durch Kultur.
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